VERORDNUNGSBLATT DER

GEMEINDE BURSERBERG

Jahrgang 2025 Ausgegeben am 29.12.2025

8. Verordnung: Abfallgebiihrenverordnung

VERORDNUNG UBER DIE ABFALLGEBUHREN DER GEMEINDE BURSERBERG
(ABFALLGEBUHRENVERORDNUNG)

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung der Gemeinde Biirserberg vom 17.12.2025 wird gemaf
§ 17 Abs. 3 Z. 4 Finanzausgleichsgesetz 2024 (FAG 2024), BGBI. I Nr. 168/2023 idF BGBI. I Nr. 128/2024,
in Verbindung mit den §§ 16 bis 18 Landes-Abfallwirtschaftsgesetz, LGBI. Nr. 1/2006, idgF, verordnet:

§1

Begriffsbestimmungen

1) ,,Wohnungsbeniitzer sind alle Personen, die zum Stichtag 01. Janner des laufenden Jahres im
Gemeindegebiet wohnhaft sind.

2) ,,Ferienwohnungen® - sind Wohnungen, die aufgrund ihrer Lage, Ausgestaltung und Einrichtung
nicht stindig der Deckung eines ganzjdhrig gegebenen Wohnungsbedarfes dienen, insbesondere
Wohnungen, die nur wihrend des Wochenendes, Urlaubes, der Ferien oder sonst nur zeitweilig beniitzt
werden und nicht unmittelbar zu einem Gastgewerbebetrieb gehoren.

3) ,.Sonstige Abfallverursacher* sind Einrichtungen und Anlagen, deren Abfallaufkommen nach
Menge und Zusammensetzung mit dem der Haushalte vergleichbar ist (z.B. Betriebe, Biiros,
Gastgewerbebetriebe udgl.).

§2
Abfallgebiihren

1) Die Gemeinde hebt zur Deckung ihres Aufwandes fiir die Abfuhr und die Beseitigung der in ihrem
Gemeindegebiet anfallenden Abfille eine jahrliche Abfallgebiihr ein, welche im Voraus zu entrichten ist.

2) Die ,,Grundgebiihren dienen der Abdeckung jener Kosten, die der Gemeinde aus der
Bereitstellung von Einrichtungen fiir die Abfuhr und Beseitigung von Abfillen, insbesondere von
Altstoffen und Problemstoffen, einschlieBlich des notwendigen Verwaltungs- und Informationsaufwandes
entstehen. Die ,,Abfuhrgebiihren* (Sack- und Entleerungsgebiihren) dienen der Abdeckung der durch die
Abholung und Beseitigung der Hausabfille (Restmiill und Bioabfille) verursachten Kosten.

3) Das AusmaB der Abfallgebithr wird in Ubereinstimmung mit § 17 des L-AWG wie folgt
festgesetzt:

Euro € inkl.
10%
Grundgebiihr fiir Einpersonenhaushalte: 28,18 31,00
Zusitzlich jahrlich 6 Stk. 40 Ltr. Miillsdcke oder entsprechend andere 22,91 25,20
Miillsdcke - Pflichtabnahme
51,09 56,20
Grundgebiihr fiir Haushalte mit 2 und mehr Personen (ohne 40,91 45,00
Fremdenbetten):
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Zusétzlich jahrlich 6 Stk. 40 Ltr. Miillsdcke oder entsprechend andere 22,91 25,20
Miillsdcke- Pflichtabnahme
63,82 70,20
Grundgebiihr fiir Zweitwohnsitze, Ferienhiiuser und 60,00 66,00
Ferienwohnungen:
Zusétzlich jahrlich 6 Stk. 40 Ltr. Miillsdcke oder entsprechend andere 22,91 25,20
Miillsdcke- Pflichtabnahme
82,91 91,20
Grundgebiihr fiir Haushalte bis einschlieBSlich 7 Fremdenbetten 62,73 69,00
Zusétzlich jahrlich 6 Stk. 40 Ltr. Miillsdcke oder entsprechend andere 22,91 25,20
Miillsacke — Pflichtabnahme
85,64 94,20
Grundgebiihr fiir Haushalte mit 8 und mehr Fremdenbetten, 76,36 84,00
Fremdenheime, Pensionen, Bank, Taxi- und Omnibusunternehmen,
KFZ-
Werkstitten, Frichtereiunternehmen, Tischlerei, Siigewerke;
Zusétzlich jahrlich 12 Stk. 40 Ltr. Miillsdcke oder entsprechend andere 45,82 50,40
Miillsacke - Pflichtabnahme
122,18 134,40
Grundgebiihr fiir Lebensmittelgeschifte, Gasthofe ohne 160,91 177,00
Kiichenbetrieb
Zusétzlich jahrlich 12 Stk. 40 Ltr. Miillsdcke oder entsprechend andere 45,82 50,40
Miillsacke — Pflichtabnahme
206,73 227,40
Grundgebiihr fiir sonstige gewerbliche Betriebe Bergbahnen: 211,82 233,00
Zusétzlich jahrlich 12 Stk. 40 Ltr. Miillsdcke oder entsprechend andere 45,82 50,40
Miillsdcke oder Entleerungen von Container — Pflichtabnahme
257,64 283,40
Preis fiir 40 Liter Miillsdcke 3,82 4,20
Preis fiir 20 Liter Miillsacke 1,91 2,10
Preis fiir 15 Liter Bioabfallsack 1,36 1,50
Preis fiir 8 Liter Bioabfallsack 0,91 1,00
Preis fiir 120 Liter Biotonne 9,82 10,80
Preis fiir 120 Liter Container 9,82 10,80
Preis fiir 240 Liter Container 19,64 21,60
Preis fiir 660 Liter Container Entleerung 51,64 56,80
Preis fiir 770 - 800 Liter Container Entleerung 59,64 65,60
Preis fiir 1000 Liter Container Entleerung 71,09 78,20
Preis fiir 1100 Liter Container Entleerung 76,91 84,60
Preis fiir Sperrmiillwertmarke p. Stk. 8,36 9,20

Die Gebiihren fiir die Entsorgung von Problemstoffen, fiir die eine Riicknahmeverpflichtung durch
den Handel besteht, werden kostendeckend weiter verrechnet.
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§3
Gebiihrenschuldner

1) Die Abfallgebiihren sind von den Eigentiimern der Liegenschaften, auf denen die Abfélle anfallen,
zu entrichten. Ist die Liegenschaft vermietet, verpachtet oder zum Gebrauch iberlassen, so kann die
Abfallgebiihr den Inhabern (Mieter, Pachter, Gebrauchsberechtigte, FruchtnieBer) anteilig vorgeschrieben
werden. Die Liegenschaftseigentiimer haften personlich fiir die Abgabenschuld. Bei Bauwerken auf
fremdem Grund und Boden gelten die fiir die Liegenschaftseigentiimer geltenden Bestimmungen
sinngemaf} auch fiir die Eigentiimer dieser Bauwerke sowie die Inhaber des Baurechtes.

2) Miteigentiimer schulden die Gebiihr zur ungeteilten Hand. Dies gilt nicht, wenn mit dem
Miteigentumsanteil das dingliche Recht auf ausschlieBfliche Nutzung und Verfiigung iiber bestimmte
Réume (Wohnungseigentum) verbunden ist.

§4

Gebiihreneinhebung

1) Die Abfallgrundgebiihr gelangt jahrlich zur Vorschreibung und ist jeweils innerhalb eines Monats
nach Zustellung des Abgabenbescheides zur Zahlung fallig.

2) Die Gebiihr fiir die Abfallsicke Restmiill und Bioabfille sowie fiir die Sperrmiillwertmarken ist
bei der Ausgabe zu entrichten.

3) Fiir Bauwerke, die wihrend des Kalenderjahres fertiggestellt werden, ist die Gebiihr gemaf3 § 2
anteilsmifBig ab dem der Beniitzung folgenden Monatsersten vorzuschreiben.

4) Jenen Wohnungsbeniitzern, die wéhrend des Jahres ihren Wohnsitz in die Gemeinde Biirserberg
verlegen, werden die Grundgebiihren ebenfalls gemiB § 2 anteilsméBig ab dem der Beniitzung folgenden
Monatsersten vorgeschrieben.

§5

Abnahme und Ausgabe von Abfallsiicken und Sperrgutwertmarken

Fiir die einzelnen Wohneinheiten besteht eine Mindestabnahmepflicht von Abfallsicken (It. § 2). Die
Abfallsicke und Sperrgutwertmarken konnen im Gemeindeamt Biirserberg wihrend den {iblichen
Offnungszeiten bezogen werden. Die Miillsicke der Pflichtabnahme sind jeweils im laufenden Jahr
abzuholen, ansonsten gelten sie als verfallen.

§6

Schlussbestimmung

Diese Verordnung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 12.12.2016 aufler
Kraft.

Der Biirgermeister:
Fridolin Plaickner

Unterzeichner Gemeinde Blrserberg
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Die Echtheit des Dokumentes kdnnen Sie unter
https://www.signaturpruefung.gv.at/ prifen.

Prifinformation | Bei Fragen zur Echtheit des Papierausdruckes wenden Sie sich bitte

an die
@VITSSIGNATUR Gemeinde Blirserbe rg
E-mail: gemeinde @buerserberg.at

www.ris.bka.gv.at




		2025-12-29T10:34:40+0100
	Gemeinde Bürserberg
	Informationen zur Pr<FC>fung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




